
Strafbare Handlungen 
gegen Leib und Leben

(111 – 136)

Zusätzlich zum (i.c. gegebenen) obj. und subj. TB des 111 müsste der Täter (einzig) besonders skrupellos 

handeln.

• Besonderes Skrupellosigkeit bedeutet eine ausserordentlich krasse Missachtung fremden Lebens bei der 

Durchsetzung eigener Absichten. 

• Ob dieses Merkmal vorliegt, ist unter einer Gesamtwürdigung aller äusseren und inneren Umstände zu entscheiden. 

Besonders belastende Momente können durch entlastende neutralisiert werden, und umgekehrt.

– Besonders verwerfliche Art der Ausführung:

• Grausamkeit, Heimtücke und die Verwendung gemeingefährlicher Mittel.

– Besonders verwerflicher Beweggrund:

• Mordlust, Habgier und krass egoistische Motive.

– Das Merkmal des verwerflichen Zwecks, mit welchem v.a. äusserliche Ziele gemeint sind, hat kaum 

selbständige Bedeutung.

• Schliesslich ist sich die Lehre nicht einig, ob Eventualvorsatz beim Mord ausreichen soll. 

– Nach Trechsel genügt Eventualvorsatz seiner geringeren Vorwerfbarkeit wegen nicht.

– Stratenwerth findet diese Ansicht unverständlich und die h.L. lässt Eventualvorsatz ausreichen. 

StGB 112



Ob Rache an sich ein Qualifikationsgrund sei, was das BGer bejaht, ist strittig. Trechsel 
betont, dass Rache z.T. im Gesetz gebilligt wird, z.B. im Rahmen einer Beschimpfung, und 
lehnt die Auffassung des BGer ab. Aufgrund dieses Streites soll die mordbegründende 
Rache auf jene Fälle beschränkt werden, wo das Rachemotiv völlig unnachvollziehbar und 
der Anlass für die Tat geringfügig ist. 

Mordlust liegt vor, wenn aus Freude an der Vernichtung von Menschenleben, aus 
Neugierde, jemanden sterben zu sehen oder aus Zeitvertreib getötet wird. 

Extremer Egoismus liegt vor, wenn der Täter eigene, im Verhältnis zum Leben des Opfers 
unbedeutende Interessen durchsetzt, so dass die Tötung als völlig sinnlos erscheint 
(Eliminationsmord, Verdeckungsmord). Auch die Geltendmachung fundamentalistischer 
oder politischer Motive gilt als besonders egoistisch. 

Grausamkeit liegt vor, wenn mehr Schmerzen, Leiden oder Qualen zugefügt werden, als für 
eine Tötung notwendig wäre. 

Rache

Mordlust

Extremer Egoismus

Heimtücke Heimtücke ist das (aktive) Erschleichen des Vertrauens des Opfers, um es unter 
Ausnützung seiner Arg- und Wehrlosigkeit zu töten. Arglos ist, wer sich im Zeitpunkt der Tat 
keines tätlichen Angriffs auf seine persönliche Unversehrtheit oder sein Leben versieht. 
Wehrlos ist, wer infolge seiner Arglosigkeit zur Verteidigung ausserstande oder in seiner 
Verteidigung stark eingeschränkt ist. Die h.L. plädiert für eine restriktive Auslegung von 
Heimtücke. Nach Trechsel liegt Heimtücke nicht vor, wenn der Täter dadurch seine 
Unterlegenheit gegenüber dem Opfer ausgleichen will.

Grausamkeit

StGB 112: TBM

• Die grosse seelische Belastunggrosse seelische Belastung ist das Ergebnis einer 

längeren progressiven Entwicklung, die eine Lähmung der 

Antriebskräfte bewirkt, so dass sich die Tötung als für den 

Täter einzigen Ausweg darstellt.

• Strittig ist, ob es auch hier auf deren EntschuldbarkeitEntschuldbarkeit

ankommt. In Anlehnung zum Notstand ist es sachgerecht 

zu fordern, dass der Täter diese Situation nicht verursacht

haben darf (Parallele zu Art. 34 StGB).

StGB 113

Zusätzlich zum i.c. geg. obj. und subj. TB des 111 müsste der Täter in einer entschuldbarenentschuldbaren heftigen Gemheftigen Gemüütsbewegungtsbewegung oder unter unter 
grosser seelischer Belastunggrosser seelischer Belastung handeln, wobei sich der Vorsatz nicht auf diese Privilegierungsgründe erstrecken muss.

Unter einer heftigen Gemütsbewegung versteht die h.L. eher den sthenischen (Wut), unter grosser seelischen Belastung eher den 
asthenischer (Angst, Verzweiflung) Affekt.

• Die heftige Gemheftige Gemüütsbewegungtsbewegung muss unmittelbar vor und 

während der Tat bestanden haben und für die 

eingeschränkte Steuerungsfähigkeit kausal sein (vgl. ital. 

Gesetzestext). 

• Sie – die Gemütsbewegung, nicht die Tat! – muss 

entschuldbarentschuldbar, also „gerechtfertigt“, insbes. nicht 

überwiegend selbstverschuldet sein. Es gilt ein objektiv-

individualisierter Massstab. 

– Entschuldbar ist sie, wenn nicht nur psychologisch 
erklärbar, sondern obj. gerechtfertigt erscheint.

• Als Massstab gilt die Verhaltenserwartung eines 
Durchschnittsmenschen des Rechtskreises, aus 
dem der Täter stammt. 

• Individuelle charakterliche Besonderheiten des 
Täters werden nicht berücksichtigt (sie beein-
flussen höchstens das Strafmass oder sind ein 
Problem der Schuldfähigkeit), kulturelle 
Besonderheiten nach h.L. hingegen schon. 



StGB 114

• Zusätzlich zum (i.c. gegebenen) obj. TB des 111 müsste der Täter das 

Opfer wegen dessen ernsthaften und eindringlichen Verlangens töten. 

– Ernsthaft ist das Verlangen, wenn es dem unbeeinflussten und 

eigenverantwortlichen Willen entspricht. 

– Eindringlich ist das Verlangen, wenn es mit Intensität geäussert 

worden ist.

• Die Rolle des Opfers muss aktiver als bei blosser 

Einwilligung sein. Ein Flehen ist aber nicht nötig, da 

unwürdig. 

– Das Verlangen des Opfers muss den Täter zu seiner Tat bestimmt

haben und bis zum Todeseintritt fortbestehen. 

obj. TB 111

Bestimmung durch 
ernsthaftes und 
eindringliches 

Verlangen

subj. TB 111

+ Vorsatz bezügl. zusätzl. obj. TBM (EV 
reicht nicht)

+ achtenswerte Beweggründe (wobei 
opferbezogen h.L.)

• Zusätzlich zum i.c. gegebenen subj. TB des 111 müsste sich der Vorsatz des 

Täters auch auf das TTöötungsverlangentungsverlangen (inkl. dessen Ernsthaftigkeit und 

Eindringlichkeit) beziehen – hier reicht Eventualvorsatz nicht. 

• Zudem muss der Täter aus achtenswerten Beweggraus achtenswerten Beweggrüündennden gehandelt 

haben. 

– Achtbar (Syn.) sind Beweggründe, welche einer ethisch hoch 

stehenden Gesinnung entspringen, was voraussetzt, dass sie 

opferbezogen sind. 

Obj. TB 114

Subj. TB 114

StGB 115

Obj. TB 115

Subj. TB 115

• Dazu müsste der Täter das Opfer zum mind. versuchten Suizid verleitet oder ihm dazu Hilfe geleistet haben (versuchte 

Verleitung / Beihilfe ist straflos!). 

• Ein Suizid ist eine vom Opfer tatherrschaftlich und eigenverantwortlich ausgeführte Selbsttötung. 

– Tatherrschaftlich handelt, wer die letzte entscheidende Handlung selbst vornimmt und damit den Tod herbeiführen will. 

– Eigenverantwortlich kann nur handeln, wer urteilsfähig ist. Urteilsfähigkeit setzt die Einsicht in das Wesen und die 

Tragweite des Verzichtes voraus. (Bei Depressiven und Kindern regelmässig nicht gegeben!)

• Der Täter muss das Opfer zum Suizid verleiten (Hervorrufen des Suizidentschlusses) oder ihm dazu Hilfe leisten.

– Der Suizid muss ohne die Verleitung bzw. Beihilfe nicht unmöglich gewesen sein, diesen aber tatsächlich gefördert haben, 

sei es durch Hervorrufung des Entschlusses oder durch Hilfeleistung.

• Der Täter muss mind. Eventualvorsatz haben bezüglich 

– der Suizidhandlung

– sowie seiner Anstifter- bzw. Gehilfenhandlung.

• Überdies muss er aus selbstsüchtigen Beweggründen handeln,

– was der Fall ist, wenn der Täter überwiegend die Befriedigung eigener materieller oder affektiver Bedürfnisse 

anstrebt.



StGB 116

Obj. TB 116

Subj. TB 116

• Dazu müsste die unter dem Einfluss des Geburtsvorganges stehende Mutter ihr Kind töten. 

– Das Kind i.S.v. 116 ist ab dem Eintritt der Eröffnungswehen geschützt – vorher sind die Abtreibungsdelikte 

einschlägig. Ob das Kind überleben würde, ist irrelevant. 

– Der Einfluss des Geburtsvorganges dauert nach h.L. „einige Stunden“. 

– (Kausalität etc.)

• Merkpunkte: 

– Nicht entscheidend ist zur TB-Erfüllung, wann sie den Entschluss gefasst hat. 

– Die fahrlässige Kindstötung wird von 117 erfasst. 

X könnte sich der Abtreibung nach Art. 118 Abs. 1 Var. 1 / 2 / 3  StGB strafbar gemacht haben. 

TB-Variante 1: Abbruch der S. mit Einwillig der Schwangeren …

TB-Variante 2: Anstiftung zum Schwangerschaftsabbruch …

TB-Variante 3: Gehilfenschaft zum Schwangerschaftsabbruch …

Täter nach Abs. 1 (und übrigens auch 2) kann jede Person ausser der Schwangeren selbst sein. 

… ohne dass dabei die 
Voraussetzungen nach 

Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 
2 erfüllt sind. 

+ subj. TB 

StGB 118 – SA: Übersicht



Dazu müsste er nach Var. 1 einen SA mit Einwillig der Schwangeren vornehmen, obwohl die 
Voraussetzungen nach Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB nicht erfüllt sind. 

+ subj. TB

TB-Variante 1

Ein SA liegt vor, da der Eingriff während der Phase zwischen Nidation und Eintritt der Eröffnungswehen passierte.

Eine Einwilligung ist i.c. gegeben, da sie von der Schwangeren, welche per definitionem Verfügungsberechtigte ist, 
vor der Tat und nach Aussen erkennbar abgegeben wurde. Sie ist überdies urteilsfähig und frei von Willensmängeln. 

Art. 119 Abs. 2 ist sicherlich nicht erfüllt, da die 12-wöchtige Frist bereits abgelaufen ist. 

Damit Art. 119 Abs. 1 (subsidiär zu Abs. 2) erfüllt wäre, müsste

Eine mutmassliche Einwilligung genügt hier nicht! (diesfalls: Art. 118 Abs. 2): 

der SA von einem patentierten Arzt vorgenommen werden und von der Schwangeren die Gefahr einer 
schwerwiegenden körperlichen Schädigung (medizinische Indikation) oder einer schweren seelischen 
Notlage (sozial-medizinische Indikation) abwenden. Die Gefahr muss umso grösser sein, je 
fortgeschrittener die Schwangerschaft ist.

StGB 118 – SA – Referenzfall: Vornehmen eines SA in der 13. Woche

Dazu müsste er nach Var. 1 einen SA mit Einwillig der Schwangeren vornehmen, obwohl die 
Voraussetzungen nach Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB nicht erfüllt sind. 

TB-Variante 1

Ein SA liegt vor, da der Eingriff während der Phase zwischen Nidation und Eintritt der Eröffnungswehen passierte.

Eine Einwilligung ist i.c. gegeben, da sie von der Schwangeren, welcher per definitionem Verfügungsberechtigte ist, 
vor der Tat und nach Aussen erkennbar abgegeben wurde. Sie ist überdies urteilsfähig und frei von Willensmängeln. 

Da i.c. die 12-wöchige Frist noch nicht abgelaufen ist, kommt ein TB-Ausschluss kraft Art. 119 Abs. 2 in Betracht 
(Art. 119 Abs. 1 ist subsidiär zu Abs. 2 subsidiär!). 

Eine mutmassliche Einwilligung genügt hier nicht! (diesfalls: Art. 118 Abs. 2): 

StGB 118 – SA – Referenzfall: Vornehmen eines SA in der 11. Woche

+ subj. TB

I.c.  …

Damit Art. 119 Abs. 2 erfüllt wäre, müssten

Einhaltung der 12-wochen Frist;

Verlangen der Schwangeren (oder gesetzl. Vertreter, Abs. 3). Aus Art. 119 Abs. 1 ergibt sich e contrario, dass keine 
eigentliche Notlage bestehen muss, sondern deren Geltendmachung genügt (sonst verkappte Indikationenregelung!). 
Voraussetzung ist jedoch Urteilsfähigkeit, welche gegeben ist, weil sie Einsicht in das Wesen und die Tragweite des 
Verzichtes hat. Mündigkeit ist aufgrund der Höchstpersönlichkeit dieser Entscheidung keine Voraussetzung.

Ausführung durch einen patentierten Arzt (muss nicht i.S.v. Abs. 4 sein)

Aus Art. Art. 120 Abs. 1 lit. a lässt sich e contrario schliessen, dass das Fehlen der Schriftlichkeit oder des 
Beratungsgespräches zu keiner Strafbarkeit nach 118 führt (wohl aber aus 120 für den Arzt als echtes 
Unterlassungsdelikt).

folgende drei der fünf ebenda genannten Voraussetzungen erfüllt sein:



Eine Anstiftung setzt voraus

Als Bestimmung gilt jede psychische Einwirkung, die den Tatentschluss hervorruft. 

die Bestimmung zur Begehung einer mindestens versuchten, vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat
(in Frage kommt primär Art. 118 Abs. 3)

Dazu müsste er nach Var. 2 eine Anstiftung zum SA vornehmen, obwohl die Voraussetzungen nach Art. 
119 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB nicht erfüllt sind. 

TB-Variante 2

StGB 118 – SA – Referenzfall: Anstiftung zu einem SA in der 11. Woche

Dass die TB-ausschliessenden Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfüllt sind, wurde bereits im Rahmen der Prüfung 
der Schwangeren aufgezeigt.

Somit ist der obj. TB von Art. 118 Abs. 1 TB-Variante „Anstiftung“ erfüllt. 

+ subj. TB (doppelter Anstiftervorsatz!)

Dazu müsste er nach Var. 3 einer Schwangeren beim SA Gehilfenschaft leisten, obwohl die 
Voraussetzungen nach Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 2 StGB nicht erfüllt sind. 

TB-Variante 3

StGB 118 – SA – Referenzfall: Gehilfenschaft zu einem SA in der 11. Woche

Dass die TB-ausschliessenden Art. 119 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfüllt sind, wurde bereits im Rahmen der Prüfung 
der Schwangeren aufgezeigt.

Somit ist der obj. TB von Art. 118 Abs. 1 TB-Variante „Anstiftung“ erfüllt. 

+ subj. TB (Doppelter Gehilfenvorsatz)

Eine Gehilfenschaft setzt voraus

Als Hilfeleistung gilt jeder irgendwie geartete kausale Tatbeitrag: i.c. hätte sich Tat ohne … anders abgespielt. 

die Hilfeleistung zur Begehung einer mindestens versuchten, vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat (in Frage 
kommt primär Art. 118 Abs. 3)



StGB 123 – einfache Körperverletzung: Referenz-TB 

Die einf. KV i.S.v. Art. 123 Ziff. 1 definiert sich über eine Abgrenzung (nach oben) zur schweren Körperverletzung (Art. 122) sowie (nach unten) zur 
Tätlichkeit (Art. 126) und setzt die Herbeiführung eines pathologischen Zustandes voraus.

Eine schwere KV (122) ist sowieso nicht gegeben, da weder eine 
lebensgefährliche Verletzung (I), noch eine Verletzung mit erheblichem 
bleibenden Nachteil (II) noch eine andere schwere Schädigung (III) vorliegt. 

Eine Tätlichkeit ist sowieso nicht gegeben, da i.c. ein 
pathologischer Zustand herbeigeführt wurde. 

Wenn Abgrenzung zu 126 issueWenn Abgrenzung zu 122 issue

Eine Tätlichkeit ist eine physische Einwirkung auf die körperliche 
Integrität, bei der das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete 
Mass überschritten werden muss, aber noch keine Schädigung von Körper 
oder Gesundheit vorliegen darf. Es genügt das Verursachen eines 
deutlichen Missbehagens oder die Beeinträchtigung des Wohlbefindens. 
(Die Zufügung geringfügiger seelischer Schmerzen fällt nicht in den 
Anwendungsbereich von 126, allf. unter die Ehrverletzungsdelikte.)

I.c. liegt also eine einfache KV nach 123 vor. Ein leichter Fall liegt gemäss Ziff. 1 Abs. 2 vor, wenn die Schädigung (in Bezug auf Schmerzen und 
Schädigungsausmass) von geringer Intensität ist. Ein schwerer Fall liegt gemäss Ziff. 2 namentlich vor, wenn der Täter Gift, eine Waffe oder einen 
gefährlichen Gegenstand gebraucht, oder die Tat an einem Wehrlosen begeht.

I.c. könnte eine schwere KV i.S.v. 122 vorliegen wegen …

... einer lebensgefährlichen Verletzung (I). 

… einer Verletzung mit erheblichem bleibenden 
Nachteil (II). Das Gesetz nennt insbes. …

… einer anderen schweren Schädigung (III).

Faktischer Anwendungsbereich nach der neuen BGer-Praxis: 
Tätlichkeiten sind einzig noch Eingriff in die körperliche Integrität, die nur 
Schrammen, Kratzer, Schürfungen, blaue Flecken oder Quetschungen 
bewirken, ohne erhebliche Schmerzen zu verursachen. 

Gift

Waffe

gef. Gegenstand

Wehrlosen

Gift ist eine Substanz, die geeignet ist, den menschlichen Körper zu schädigen. Nach Trechsel ist Rauschgift kein Gift. 

Waffen sind gem. BGer Gegenstände, die „für Angriff und Verteidigung“ bestimmt sind. Die h.L erachtet diese Definition als zu weit 
und definiert Waffen als Gegenstände, die zur Verursachung des Todes oder einer schweren Körperverletzung bestimmt sind.

Ob ein Gegenstand gefährlich ist, bestimmt sich danach, ob die i.c. konkrete Art und Weise der Verwendung die Gefahr einer 
Schädigung i.S.v. 122 mit sich bringt. Aus dem Gegenstand selbst lässt sich somit kein Schluss auf seine Gefährlichkeit ziehen –
nach einhelliger Auffassung sind Körperteile aber nie als gefährliche Gegenstände i.S.v. 123 anzusehen.

Wehrlos ist, wer sich aufgrund seiner momentanen (physischen oder psychischen) Konstitution nicht verteidigen kann. Die 
Qualifizierung liegt hier in der besonderen Verwerflichkeit, diese besonders schutzbedürftigen Personen (etwa Invalide, 
Gebrechliche, Schwangere [Merke: im Tram privilegierte Personen], aber auch sich im Schockzustand befindliche Personen) 
anzugreifen. Daher soll allein das überrascht werden einer Person entgegen einem Teil der Lehre nicht ausreichen. (Anders jedoch, 
wenn das Opfer schon aus anderen Gründen „vom Schreck gelähmt“ ist und der Täter dies ausnützt).

Der Begriff Obhut ist materiell zu verstehen - als Täter erfasst werden Personen, welche faktisch für die geschützte 
Person sorgen (z.B. vorübergehende Hilfe). Eine Garantenstellung ist nicht nötig.

Obhut

Eine Lebensgefahr (LG) liegt vor, wenn der Todeseintritt zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit wird. Diese LG 
muss aus der verursachten Verletzung selbst (und nicht etwa aus dem Vorgehen, diesfalls 129) resultieren. 

„Körper“ i.S.v. 122 sind abschliessend Schädel, Thorax und Becken. – Abgetrennte Körperteile (z.B. aufgrund eines Unfalls, 
Operation…) sind als Sachen zu behandeln. Führt jedoch die Zerstörung eines abgetrennten Teiles zu einer Funktionseinbusse 
im Körper, kommt dies einer Verletzung des Körpers gleich.  Prothesen gehören dann zum Körper, wenn sie mit diesem fest 
verbunden sind.

Die h.L. wendet bei der Beurteilung der „Wichtigkeit“ einen subj. Massstab an. Danach ist auf die berufliche Tätigkeit und die 
Stellung des Verletzten abzustellen. (Für ein Model könnte somit sogar das Ohrläppchen wichtig sein!) Achtung: Subjektiv TB!

Abs. 3 gilt subsidiär und ist restriktiv auszulegen. Bei wertender Betrachtung müssen diese Fälle in Bezug auf Intensität ein 
ähnliches Schädigungsausmass aufweisen. Zulässige Anknüpfungspunkte: Schmerzen, Heilungsdauer. Argumentiere insbes. 
auch e contrario. Bsp.: Bleibende optische, nicht aber funktionelle Schädigung des Oberarmes: Fällt eben nicht unter die 
Generalklausel, weil der Gesetzgeber nur ein Verunstalten des Gesichtes unter 122 subsumieren wollte.

Unstrittig erfüllen ärztliche Eingriffe ohne Heilzweck (wie z.B. kosmetische Eingriffe) den obj. TB einer KV. Strittig ist jedoch, 
ob auch ärztliche Heileingriffe als KV gelten. Nach h.L. ist ein ärztlicher Heineingriff, der lege artis und mit Einwilligung des 
Patienten erfolgte, nicht tatbestandlich. Im Ggs. dazu erachtet ihn die Praxis als tatbestandlich, wobei die Einwilligung des 
Patienten die Tat ggf. rechtfertigt. 

lebensgef. Verletzung

Körper

wichtig

unbrauchbar machen

Exkurs: ärztlicher Eingriff

Unbrauchbarmachung setzt eine dauernde Funktionsbeeinträchtigung voraus.

Abs. 3

StGB 122 – schwere Körperverletzung: TBM



StGB 127 – Aussetzung

als Begehungsdelikt als echtes Unterlassungsdelikt

Alt. 1 Alt. 2

als unechtes Unterlassungsdelikt

Alt. 1 durch Unterlassung
Wenn entstehende Gefahrensituation 

nicht verhindert wird!
Wenn Opfer nicht aus 

Gefahrensituation entfernt wird!
Wenn Opfer und  (bereits bestehender) 

Gefahrenherd zusammengebracht werden.

I.c. könnte sich der Täter nach StGB 127 strafbar gemacht haben. Dazu müsste er einen Hilflosen, der unter seiner 
Obhut steht oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für 
die Gesundheit ausgesetzt / in einer solchen Gefahr im Stiche gelassen haben. Wenn (-), Hinweis auf Alternative. 

Hilflos 

Fürsorge- oder 
Obhutsverhältnis

Aussetzen

Hilflos ist, wer sich nicht selbst zu schützen vermag (auch ein Schlafender ist hilflos). Die 
Hilfeleistungspflicht entfällt zum Vornherein, wenn offensichtlich kein Bedürfnis dafür besteht, sei es, 
dass der Verletzte selber für sich sorgen kann, dass sich Dritte hinreichend seiner annehmen oder dass 
er sie ausdrücklich ablehnt. 

Die Unterscheidung in ein rechtliches Fürsorgeverhältnis und ein tatsächliches Obhutsverhältnis ist 
irreführend, weil allemal eine Garantenstellung gegeben sein muss (vgl. Stratenwerth, Trechsel). Diese 
muss schon vor der gefahrenrelevanten Situation bestanden haben, weshalb sie nicht durch die 
Verletzung des Opfers begründet werden kann. 

Aussetzen bedeutet die Annäherung zwischen Tatobjekt und Gefahrenherd. 

Eine Lebensgefahr liegt vor, wenn der Todeseintritt zur ernstlichen und dringlichen 
Wahrscheinlichkeit wird.

Lebensgefahr 

(Wer bewirkt, dass andere sich im Vertrauen auf seine Hilfe Gefahren aussetzen, die sie sonst nicht auf 
sich genommen hätten, muss solche Gefahren dann auch soweit wie möglich abwenden).

StGB 128 – Unterlassung der Nothilfe

Achtung: StGB 128 nicht als Unterlassungsdelikt, sondern als Begehungsdelikt prüfen. 
128 setzt weder eine Garantenstellung voraus noch begründet dieser Art. eine solche. 

den er verletzt hat

Zumutbarkeit 
(hier ein TBM!)

nicht hilft Hilfe kann auch darin bestehen, einem Sterbenden beizustehen. 

Die Verletzung muss mind. das Ausmass einer einfachen Körperverletzung erreicht haben. 
Ob die Verletzung rechtswidrig oder schuldhaft herbeigeführt wurde, ist belanglos. Das Opfer 
muss zumindest der Hilfe bedürfen. 

Was zumutbar ist, bemisst sich je nach Verletzungsgrad und 
Verursachungsbeitrag.

unmittelbare 
Lebensgefahr

Eine Lebensgefahr liegt vor, wenn der Todeseintritt zur ernstlichen und dringlichen 
Wahrscheinlichkeit wird. Bei 128 muss die Lebensgefahr unmittelbar also im Prinzip akut sei.

Beachte zur RW v.a. Fälle der Pflichtenkollision denkbar. 

Der Täter könnte sich nach StGB 128 strafbar gemacht haben, wonach u.a. strafbar ist, 

- wer einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl dies zumutbar gewesen wäre. 

- wer einem Menschen, den er verletzt hat, nicht hilft, obwohl dies zumutbar gewesen wäre. 

Referenzsatz, wenn verletzt

A hat den B i.S.v. StGB 123 verletzt. Trotzdem hilft er ihm danach nicht. B befindet sich aber auch nicht in einer hilfsbedürftigen 
Lage, denn er (geht weiter). Der obj. TB von 128 ist somit nicht erfüllt. 

Referenzsatz ansonsten

Das sich das Opfer auch offensichtlich nicht in einer unmittelbaren Lebensgefahr befindet, hat sich der Täter nicht nach 
128 strafbar gemacht. 



Obj. TB

Dazu müsste der Täter grundlos einen öffentlichen oder gemeinnützigen Sicherheitsdienst 

etc. alarmieren. 

• Aus der systematischen Einordnung ergibt sich, dass es sich um einen Sicherheitsdienst

handeln muss, der Leib und Leben schützen soll. 

• Eine Alarmierung ist i.d.S. bereits gegeben (vollendet!) mit der Erstattung einer 

Meldung, die dessen Einsatz als notwendig erscheinen lässt. 

– Nicht erforderlich ist, dass die Meldung auch wirklich zum Einsatz führt oder Ernst 

genommen wird. (ratio: 128bis ist ein sehr abstraktes Gefährdungsdelikt)

Subj. TBSubj. TB

Der Täter muss sicher wissen, dass die eigene Meldung grundlos erfolgt. Eventualvorsatz 

reicht somit nicht. 

StGB 128bis

StGB 129

Obj. TB

Dazu müsste der Täter einen anderen Menschen in eine unmittelbare LG (nicht blosse Gesundheitsgefahr!) bringen. 

• Eine LG liegt vor, wenn der Todeseintritt zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit wird. 

• Eine mathematische Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% wird nicht vorausgesetzt.

• Entscheidend ist, ob der Täter noch in der Lage war, die Situation zu kontrollieren. 

Subj. TB

Aufgrund der verlangten Unmittelbarkeit der Lebensgefahr setzt die h.L. sicheres Wissen um die Gefahr (!) voraus. 

Eventualvorsatz reicht nicht. Zudem muss der Täter skrupellos handeln.

– Da der Täter i.c. die Gefahr erkennt und trotzdem handelt, will er sie auch. Nähme er gar den Erfolgseintritt in Kauf, 

läge eine eventualvorsätzliche Tötung vor.

– Skrupellos ist die frivole, durch nichts zu rechtfertigende Gefährdung. I.c. handelt der Täter besonders hemmungs-

bzw. rücksichtslos, aus sittlich zu missbilligenden Motiven. Rehberg legt den Begriff extensiv aus und nimmt 

Skrupellosigkeit immer vor, ausser bei Vorliegen eines Schuldmilderungsgrundes oder greifen eines privilegierten 

TB. 

Der Unterschied zum EV nach 111 besteht im Wollen: Wenn der Täter zwar erkennt, dass er eine konkrete Gefährdung herbeiführt, und dass 
deswegen auch der Todeserfolg möglich, es aber bestimmte Umstände gibt, die den Täter vernünftigerweise zum Schluss führen konnten, dass es 
wohl doch nicht passieren wird. Es hat berechtigte Gründe zu hoffen, dass es eben doch nicht zum Todeserfolg kommt. 

Allerdings kann auch die getrennte Prüfung von 129 an dieser Stelle verzichtet werden: Einerseits stellt das Zielen aufgrund des engen 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs eine Handlungseinheit mit der darauf folgenden Schussabgabe dar. Andererseits träte 129 im 
Rahmen der Gesetzeskonkurrenz nach h.L. sowieso hinter das versuchte Verletzungsdelikt zurück. 

Nach der Praxis des BGer erfüllt das Zielen auf einen Menschen mit einer geladenen und entsicherten Waffe bereits den obj. TB von StGB 129: Der 
Täter muss keine weiteren Manipulation mehr vornehmen als den Abzug zu ziehen.

Unterscheide Gefährdungs- und Tötungsvorsatz:

Exkurs: Zielen mit einer Waffe auf einen Menschen:



StGB 127 ff. – Übersicht über die Konkurrenzen

127 129

111 ff.

117

122

123

125

127 127 = lex specialis

128

127 = lex specialis

Mit dem TB der fahrlässigen Tötung besteht echte Konkurrenz.

Die Lebensgefährdungsdelikte sind gegenüber den vorsätzlichen 
Tötungsdelikten (auch den versuchten) subsidiär.

Die KV-Delikte schützen andere Rechtsgüter. Es besteht daher echte 
Konkurrenz zu den Gefährdungsdelikten. Ausnahme: Art. 122 Abs. 1, wo 
die Lebensgefährdung bereits als qualifizierendes Moment berücksichtigt 
wird. In diesem Fall konsumiert das Verletzungsdelikt Art. 129. 

echte Konkurrenz

Strittig: Verhältnis 128 / KV: 

Praxis: echte Konkurrenz. 

Trechsel und Stratenwerth: Realkonkurrenz nur, wenn die Hilfsbedürftigkeit das mit dem 
Verletzungsvorsatz Angestrebte übersteigt. 

StGB 133 – Raufhandel 

Obj. TB

• Dazu müsste er sich an einem Raufhandel beteiligten. 

• Ein Raufhandel ist eine wechselseitige, tätliche Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. 

• Als Beteiligung genügt bereits eine psychische Mitwirkung, sofern drei sich tätlich bekämpfende Personen gegeben sind. 

– (Auch wer schlichtend eingreift oder ausschliesslich abwehrt, beteiligt sich, bleibt aber straflos, Abs. 2).

Subj. TB

• Der subj. TB muss sich auf alle obj. TBM, nicht aber auf die obj. Strafbarkeitsbedingung (Tod) beziehen. EV genügt: Es 

genügt also, wenn der Täter damit rechnet, dass sich mehr als zwei weitere Personen am Raufhandel beteiligen.

RW

• Unter Umständen kann Notwehr Tätlichkeiten rechtfertigen, die einen Raufhandel auslösen. 

• Eine Einwilligung in den Raufhandel (abstraktes Gefährdungsdelikt) ist nicht möglich: Weder der Einzelne noch die 

Gesamtheit können gültig in eine sinnlose Lebensgefahr oder gar den eigenen Tod einwilligen. Überdies können sie schon 

gar nicht in die Rechtsgutsverletzung unbeteiligter Dritter einwilligen.

Objektive Bedingung der Strafbarkeit

• Der Raufhandel wird nur bestraft, wenn er „den Tod oder die KV eines Menschen zur Folge hat“. Welcher Beteiligte diesen 

Erfolg verursacht hat und bei wem er eintritt, ist irrelevant. Die ratio legis verlangt, dass der Erfolg aus der typischen 

Gefährlichkeit des Raufhandels resultiert und nicht aus zufälligen oder atypischen Umständen. Überdies kann nur bestraft 

werden, wer kausal für das den Erfolg bewirkenden Gefährdungspotential ist: Strafbar ist also nur, wer vor oder während 

dem Erfolgseintritt (Tod oder KV) mitkämpft, nicht aber, wer nachher dazu stösst.



StGB 134 – Angriff 

Der Täter könnte sich i.c. nach StGB 134 strafbar gemacht haben.

Dazu müsste er sich an einem Angriff auf einen oder mehrere Menschen beteiligen.

• Ein Angriff ist eine einseitige, gewaltsame Einwirkung in feindlicher Absicht durch mindestens zwei Personen auf den 

Körper eines oder mehrerer Menschen, welche sich völlig passiv verhalten müssen bzw. sich höchstens defensiv 

schützen dürfen.

– Sonst – also auch beim Tätigwerten im durch Notwehr gedeckten Umfang – nimmt die h.L. bereits Raufhandel 

an, wobei i.d.R. kraft Abs. 2 straflos.

– Rehberg will 133 stattdessen nur anwenden, wenn die vom Ag betroffene Person die Notwehrgrenzen 

überschreitet und somit ein Gegenangriff vorliegt.

Ag richtete sich nur gegen 1 Person, welche nach 123 mittäterschaftlich verletzt wurde

Eine eingehende Prüfung des Angriffs erübrigt sich, da unechte Konkurrenz zwischen der einfachen KV (123 Ziff. 1 Abs. 
1) und dem Angriff besteht, wenn sich letzterer ausschliesslich gegen die verletzte Person richtet.

X verletzt Y im Raufhandel

Zwischen 111 ff. bzw. 122 ff. und 133 besteht stets echte Idealkonkurrenz, weil sich die Gefahr nicht bloss auf den 
Verletzten bezieht. 

StGB 135 – Gewaltdarstellungen

Gewalttätigkeiten sind aktive, aggressiv physische Einwirkungen.

grausam sind sie, wenn sie gerade auf die Zufügung von erheblichen Schmerzen und 
Leiden abzielen (Massstab Folter).

Eindringlich sind sie, wenn sie suggestiv und realistisch wirkt. Abstrahierte Bilder sind in 
der Regel nicht eindringlich.

Gewinnsucht Gewinnsüchtig handelt, wer sich von einem moralisch verwerflichen 
Bereicherungsstreben leiten lässt, welches nicht durch ein ungewöhnliches 
Ausmass charakterisiert zu sein braucht.



StGB 136 – Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder 

Dazu müsste er

einem Kind unter 16 Jahren

oder aber Betäubungsmittel (ohne Mindestmenge!)

verabreichen oder zum Konsum zur Verfügung stellen

entweder alkoholische Getränke oder andere Stoffe

in einer Menge, welche die Gesundheit gefährden kann

Konkurrenzen: 

Zu mind. versuchten KV-Delikten besteht Gesetzeskonkurrenz: Verletzungsdelikte gehen Gefährdungsdelikten vor. Ich 
einschränkend: Will jemand ein Kind mit Alkohol abfüllen und nimmt dabei sogar eine KV in Kauf, so soll echte 
Idealkonkurrenz bestehen unter Hinweis auf die unterschiedlichen geschützten Rechtsgüter. 

Strafbare Handlungen 
gegen die Ehre und 
den Geheim- und 

Privatbereich 

(173 – 179)



Dazu müsste er eine nat. Person (Opfer) einer ehrenrehrenrüührigen Tatsache gegenhrigen Tatsache gegenüüber Drittenber Dritten beschuldigen oder verdächtigen, 
wobei die Tathandlung i.S.v. 176 weit gefasst ist und die Vollendung mit Kenntnisnahme durch den Dritten eintritt. Dass die 
Person die Behauptung für wahr hält, ist nicht erforderlich.

Tatsachen Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten und 
dadurch wahrnehmbar und dem Beweise zugänglich werden. Auch gemischte Werturteile gelten als Tatsachenbehauptungen, 
weil sie einen erkennbaren Bezug zu diesen haben, diese quasi schlagwortartig verkürzen und insofern zu diesem Teil auch 
weiterverbreitet werden können.

EhrenrEhrenrüührighrig ist eine Tatsachenbehauptung gem. BGer, wenn die ethische Integrität (menschlich-sittlicher Bereich, nicht aber 
berufliche Qualifikation, h.L.) betroffen ist, so dass der Charakter in ein ungünstiges Licht gerückt werden kann. Das BGer 
berücksichtigt sowohl den obj. (Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein) wie auch den subj. Ehrbegriff (Gefühl, ein ehrbarer 
Mensch zu sein). Weitere Argumente: Empfängerhorizont / konkrete Situation, in der die Behauptung aufgestellt wird.

Dritter Dritter ist jede vom Täter und Opfer unterschiedliche Person – also auch der Anwalt und die nächsten Verwandten. Das BGer 
anerkennt aber einen rechtsfreien Raum bei intensiver Vertrauensbindung an eine Geheimhaltungspflicht ("confident 
nécessaire“, z.B. im engsten Familienkreis, Vertrauenspersonen). Die enge Praxis wird (zu Recht) von der Lehre kritisiert.

Es genügt bereits das VerdVerdäächtigenchtigen, also das Aufzeigen der Möglichkeit, an welche der  Adressat sonst u.U. gar nicht gedacht 
hätte. Entscheidend ist der Eindruck beim Durchschnittspublikum.

Subj. TB

Der Vorsatz (Wissen und Wollen, 18 II) muss sich auf alle obj. TBM, namentlich die Ehrenrührigkeit und deren 
Kenntnisnahme durch einen Dritten, beziehen, nie aber auf eine allfällige Unwahrheit der Aussage. 

Obj. TB

StGB 173 – üble Nachrede

RW

Besteht allenfalls ein berechtigtes Interesse auf freie Meinungsäusserung? (Anwendungsfall der praktischen Konkordanz). 

Schuld

Strafmilderung / Ausschluss nach Ziff. 4 (Spezialfall von 64 hier mit der Möglichkeit der Strafbefreiung)

Entlastungsbeweis nach StGB 173 Ziff. 2, 3 ( )

Strafantragserfordernis nach Ziff. 1 Abs. 3

Die dogmatische Einordnung der Entlastungsbeweise i.w.S. (Wahrheits- und Gutglaubensbeweis) ist str.

Nach Rehberg sind die Wahrheits- und Gutglaubensbeweise gleich zu behandeln:

- Bei begründetem Anlass handelt es sich um einen Rechtfertigungsgrund,

Nach Stratenwerth ist der Wahrheitsbeweis nie ein RFG, da eine Verbindung zum subj. TB fehlt.

- wenn bloss die überwiegende Beleidigungsabsicht fehlt, um einen pot. Schuldausschlussgrund.

E
inordnung 

Z
ulassung

Die Zulassung zu den Entlastungsbeweisen (Ziff. 2) wird – ausnahmsweise (Ziff. 3) – verwehrt, wenn der Täter 
kumulativ (BGE 116 IV 31, Regeste)

einerseits ohne begründete Veranlassung (z.B. bei Klatsch- oder Sensationslust)

und andererseits mit überwiegender Beleidigungsabsicht (animus iniurandi) handelt.

Weder schliesst eine Beleidigungsabsicht eine begründete Veranlassung aus, noch kann mangels 
Vorliegens einer begründeten Veranlassung automatisch auf eine Beleidigungsabsicht geschlossen werden.

F
ührung

Der Wahrheitsbeweis erbringt, wer beweist, dass die behaupteten Tatsachen im Wesentlichen zutreffen. 
Bei gemischten Werturteilen wird verlangt, dass die im gemischten Werturteil enthaltene 
Tatsachenbehauptung zutrifft.

Der Gutglaubensbeweises erbringt, wer beweist, dass er ernsthafte Gründe hatte, die behauptete Tatsache 
für wahr zu halten. Je schwerer der Vorwurf wiegt, desto höhere Sorgfaltspflichten werden gestellt.

StGB 173 – Entlastungsbeweis i.w.S. 



StGB 174 – Verleumdung

Zusätzlich zum i.c. gegebenen obj. TB der üblen Nachrede müsste die Tatsachenbehauptung unwahr sein.

Zusätzlich zum i.c. gegebenen subj. TB der üblen Nachrede müsste der Täter direkten Vorsatz (sicheres 
Wissen) bezüglich der Unwahrheit der Tatsachenbehauptung haben.

Obj. TB 174

Subj. TB 74

Schuld

Strafmilderung nach Ziff. 3

Qualifizierter Fall nach Ziff. 2 ?

Strafantragserfordernis nach Ziff. 1 Abs. 3

RW

StGB 177 – Beschimpfung

Obj. TB 177

Subj. TB 177 (Vorsatz)

Schuld

Strafausschluss: Provokation (Abs. 2)? / Retorsion (Abs. 3)?

Entlastungsbeweis Art. 173 Ziff. 2,3 (str.!): Da aber auch im Fall der Beschimpfung eine Tatsachenbehauptung geäussert werden 
kann, lässt die h.L. in Analogie zu 173 Ziff. 2 und 3 auch bei 177 einen Entlastungsbeweis zu.

Strafantragserfordernis (Abs. 1)

RW

Kursorisches Vorwort, wenn das Opfer selbst Adressat ist

Kursorisch kann festgehalten werden, dass die TB der üblen Nachrede (173) und der Verleumdung (174) ausser Betracht 
fallen, da dort Dritte als Adressaten vorausgesetzt sind.

Dazu müsste er eine nat. Person in anderer, also nicht in einer unter 173 f. fallenden Weise in der Ehre angreifen, also 

- oder durch Werturteile – egal wem gegenüber sie geäussert werden.

Eine Abgrenzung zu den gemischten Werturteilen ist z.T. nur unter Berücksichtigung des Gesamtzusammen-
hangs der Äusserung möglich. Gewisse Ausdrücke wie Dirne oder Verräter können beides sein.

In casu könnte ein Werturteil vorliegen. 

Als Werturteil gelten nur reine Werturteile.

Ein reines Werturteil, auch Formal- oder Verbalinjurie genannt, ist ein blosser Ausdruck einer Missachtung ohne Bezug auf 
eine beweisbare oder weiterverbreitbare Tatsachenbehauptung.

- entweder durch ehrenrührige Tatsachenbehauptungen gegenüber dem Opfer,

177 II : Verlangt wird, dass der Täter in der durch das ungebührliche Verhalten erregten Gemütsbewegung
gehandelt haben muss, ohne Zeit zur Überlegung gehabt zu haben.

177 III: Verlangt wird,  dass sich die streitenden Teile selber schon an Ort und Stelle Gerechtigkeit verschafft haben 
und dass der Streit zu unbedeutend ist, als dass das öffentliche Interesse nochmalige Sühne verlangen würde.



Obj. TB von Art. 179 Al. 1 

Dazu müsste er unberechtigt eine verschlossene, nach h.L. nicht aber zwingend geheime Schrift oder Sendung öffnen. 

• Potentieller Täter ist jeder Mensch – ein Beamter ist jedoch nach Art. 321ter zu bestrafen.

• Berechtigung

– Das natürliche, auch bei Erschleichen gegebene Einverständnis führt bereits zur Berechtigung und somit zum TB-

Ausschluss nach Al. 1. 

– Nach h.L. sind die Eltern nicht pauschal berechtigt. 

• Verschlossen bedeutet, dass der Verschluss an der Schrift selbst oder an ihrer Umhüllung angebracht sein muss. 

– Aus diesem Grund gelten eingeschlossene Gegenstände sowie Mails in der Mailbox nach h.L. nicht als verschlossen.

• Schrift ist nach h.L. nicht nur der Brief, sondern auch Gedrucktes ganz allgemein. 

– Der Gegenstand muss nicht zum Versand bestimmt sein.

Obj. TB

Subj. TB

• Der Täter muss mind. eventualvorsätzlich hinsichtlich aller TBM handeln, also insbesondere in Kauf nehmen, zur 

Öffnung nicht berechtigt zu sein. 

• Darüber hinaus muss sein Handeln von der Absicht getragen sein, vom Inhalt Kenntnis zu nehmen.

Anforderungen bei Art. 179 Al. 2

unstr. Täter erfüllt obj .(und nicht unbedingt subj!) TB Al. 1 + Zusatz von Al. 2

str. Täter ist zwar zum Öffnen (daher obj. TB Al. 1 nicht erfüllt); nicht aber zum Weiterverbreiten berechtigt. 

+ Der Gesetzestext liesse eine solche Ausweitung zu

- Der Gesetzgeber beabsichtigte keinen derart weitgehenden  Schutz schriftlicher 
Äusserungen (Missverhältnis zu den mündlichen Äusserungen). 

Aus ähnlicher Überlegung schränkt die h.L. das Tatobjekt bei Al. 2 weiter ein und verlangt, dass nur Tatobjekte geschützt 
werden sollen, welchen Geheimcharakter zukommt. Schliesslich könne die Verbreitung nicht jeder Kenntnis strafbar sein 
(vgl. Schutzbereich von BV 13).

sehr str. Gem. BGer ist auch derjenige strafbar, der die Schrift nicht selbst geöffnet hat. Die h.L. lehnt dies als 
unzulässigen Analogieschluss ab. 

Obj. TB

Subj. TB

Vorsatz bezüglich aller TBM. 

Im Ggs. zu Al. 1 ist jedoch keine besondere Absicht erforderlich. 

Konkurrenz zwischen Al. 1 und 2

Al. 1  und Al. 2 stehen in echter Realkonkurrenz, wenn der Täter beide TB erfüllt, weil das geschützte Rechtsgut bei 
Kenntnisnahme und Verbreitung auf verschiedener Weise angegriffen wird.



Strafantrag bei StGB 179 

BGer nur Adressat

h.L. Je nach Verfügungsrecht. Stets nur 1 Person. Empfänger 
erst ab Gewahrsam der Post antragsberechtigt

Schubarth
Wie h.L., aber beide 
während der Sendung

Schreiben Senden ab Empfang 

Adressat

Adressat

AdressatAbsender + AdressatAbsender

Absender

StGB 179bis

RW

Die Absicht der späteren Verwendung als Beweismittel gilt nicht als Rechtfertigungsgrund. Zur polizeilichen Rechtfertigung 
siehe 179octies (=lex specialis zu Art. 32). Bei offener Aufnahme strittig, ob Einwilligung vorliegt.

Referenzsatz Des Weiteren hat er sich auch gemäss 179bis Abs. 2 und 3 strafbar gemacht, indem er die Tatsachen 
auswertete, Dritten bekannt gab und zugänglich machte und diesbezüglich auch vorsätzlich handelte.

Al. 2 und 3

Auswerten Auswerten bedeutet, sich einen Vorteil verschaffen, der nicht Geldwert sein muss.

„weiss oder annehmen muss“ Entspricht nach h.L. den Anforderungen an EV. Die Ansicht, sie schliesse auch 
Fahrlässigkeit ein, ist veraltet.

Zugänglich machen Liegt darin, Dritten die Möglichkeit zu geben, die Aufnahmen zu hören.

Aufbewahren Str., ob auch eine Abschrift genügt. h.L. keine vergleichbare Authentizität. 

Dazu müsste er ein fremdes, nichtöffentliches GesprGespräächch ohne Einwilligung aller Beteiligten mit einem Abhörgerät 
abhören oder auf einen Tonträger aufnehmen.

Unter einem Gespräch versteht man einen mündlichen Gedanken- und Informationsaustausch
(unabhängig der technischen Durchführung oder dem Thema).

Nach h.L. ist auch der Monolog oder das Selbstgespräch ein Gespräch i.d.S.

Fremd ist ein Gespräch für jeden, der nicht mind. als Zuhörer geduldet wird.

Nichtöffentlich sind Gespräche, welche von den Gesprächsteilnehmern in der begründeten 
Erwartung darauf geführt werden, dass sie ohne technische Hilfsmittel nicht mitgehört werden 
können (ob begründete Erwartung: vgl. Ort, Teilnehmerkreis).

Die Praxis des BGer, wonach nur Gespräche im privaten Bereich nichtöffentlich sind, gilt es mit der 
h.L. abzulehnen.

GesprGespräächch

fremdes

nichtöffentliches

Obj. TB

Subj. TB



StGB 179quater

Dazu müsste er eine Tatsache aus dem Geheim- oder Privatbereich eines anderen ohne dessen Einwilligung mit einem 
Aufnahmegerät beobachten oder auf einen Bildträger aufnehmen.

Aus dem Geheimbereich stammen sie, wenn lediglich vertrauten Personen an nicht öff. Orten zugänglich gemacht.

Tatsachen Tatsachen sind Ereignisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die äusserlich in Erscheinung treten 
und dadurch wahrnehmbar und dem Beweise zugänglich werden. Sie sind weiterverbreitbar. 

Aus dem Privatbereich stammen sie, wenn sie sich entweder in Privaträumen (d.h. durch 186 geschützte Bereiche) 
abspielen, oder aber zwar in öff. Orten, aber nicht ohne Weiteres zugänglich und besonders schutzwürdig.

Erforderlich ist stets die Überwindung einer rechtl.-moralischen Schranke.

Bildaufnahmegerät: zur Herstellung von Bildern bestimmt.

Die Beobachtung muss nicht heimlich sein, denn das Opfer hat das Recht, sich in seinem Privatbereich quod libet (wie es 
ihm beliebt) zu verhalten.

StGB 179ter

• Die TB-Alternative des „einem Dritten vom Inhalt der Aufnahme Kenntnis geben“ fehlt in den romanischen Fassungen. 
• Tatsächlich darf sie nicht berücksichtigt werden, da es falsch wäre, die Mitteilung über den Inhalt der Aufnahme (= Inhalt 

des Gesprächs) zu bestrafen, wäre eine solche für einen Gesprächsteilnehmer auch ohne Aufnahme möglich. 

StGB 179sexies

'Insbesondere' muss eng ausgelegt werden, da praktisch jedes Gerät missbraucht werden kann. Entscheidend ist, dass 
das Gerät nach allgemeiner Lebenserfahrung nurnur zum Missbrauch dient. Zu den Missbrauchstatbeständen 179bis, ter 
und quater besteht Realkonkurrenz, weil der Besitz des Gerätes eine über den konkreten Anwendungsfall hinausgehende 
Gefährdung bedeutet (Stratenwerth a.M.).

StGB 179septies

Vorsatz bezüglich aller obj. TBM + Bosheit oder Mutwillen

Fernmeldeanlage
Missbrauch
Beunruhigung / Belästigung Eine Belästigung verlangt eine gewisse quantitative und/oder qualitative Schwere des Missbrauchs. 

Bosheit

Mutwillen 

Bosheit ist das Bestreben, anderen Schaden i.w.S. zuzufügen, mit dem einzigen Ziel, sie zu ärgern.

Mutwillen ist rücksichtsloses Handeln in Befolgung momentaner Launen.S
ub

j. 
T

B
O

bj
. 

T
B

Verbrechen und 
Vergehen gegen die 

Freiheit 

(180, 181, 186)



Dazu müsste der Täter das Opfer durch schwere Drohungschwere Drohung in SchreckenSchrecken oder Angst oder Angst versetzen. Vollendet ist die 

Drohung, wenn der Erfolg (Angst oder Schrecken) eintritt. 

• Angst ist ein beklemmendes Gefühl, bedroht zu sein. 

• Schrecken ist eine heftige Erschütterung des Gemütes, die meist durch das plötzliche Erkennen einer Gefahr 

oder Bedrohung ausgelöst wird. 

• Die DrohungenDrohungen muss in die rechtlich garantierte Freiheit eingreifen (nennen, weil hier Verzicht auf SPUN) und 

den Eintritt des Nachteils als vom Willen des Täters abhängig erscheinen lassen. 

• Schwer ist sie, wenn geeignet, auch einen verständigen Menschen durchschnittlicher Belastbarkeit in Angst und 

Schrecken zu versetzen (obj. Massstab). 

– Ein subj. Massstab wird (mind. nach einem Teil der Lehre) dann angewendet, wenn der Täter gezielt die 

Schwächen des Opfers ausnützt. Dieser Ansicht ist beizupflichten, weil der die Schwächen seines Opfers 

studierende Täter ggü. dem Spontantäter nicht besser gestellt sein soll.  

– Die Androhung ernstlicher Nachteile reicht nicht aus. 

Konkurrenzen 180 f. 

• 181 und 180 

– Art. 181 ist ein Verletzungsdelikt. Art. 180 ist ein Gefährdungsdelikt (Der Betroffene fühlt sich durch die 

Drohung in der Freiheit der Willensbildung und –betätigung beschränkt): Das Gefährdungsdelikt tritt hinter 

das Verletzungsdelikt zurück (BGer, h.L.). Ein Teil der Lehre will jedoch die besondere Schwere der 

Drohung gegebenenfalls zusätzlich abgelten und fordert echte Idealkonkurrenz. 

• 181 und KV-Delikte

– Die tatbestandlich ebenfalls erfüllte Nötigung (z.B. Festhalten am Kragen oder Duldung der Zufügung einer 

KV bzw. einer Tätlichkeit) tritt im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz hinter 123 bzw. 126 zurück, da die 

Nötigung eine blosse Begleiterscheinung der betreffenden KV-Delikte oder Tätlichkeit darstellt. 

StGB 180

• Gewalt ist die phys. Einwirkung auf den Körper (bei Sachen prüfe Androhung ernstlicher Nachteile) eines anderen, auch unter 
Einbezug physikalisch oder chemisch wirkender Mittel. Der zu enge Körpergewalt-Begriff („unter Einsatz körperlicher Kraft“) ist 
ebenso abzulehnen wie der uferlose „vergeistigte“ Gewaltbegriff. Dass die willensbeugende Gewalt (vis compulsiva) ausreicht, 
ist unstrittig. Z.T. strittig ist, ob ein subj. Massstab (Gewalt, um den Willen des konkreten Opfers zu brechen) stets ausreicht. 

• Die Drohungen muss den Eintritt des Nachteils als vom Willen des Täters abhängig erscheinen lassen. Ernstlich (schwer muss 
sie nicht sein!) ist sie, wenn geeignet, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu machen (obj. 
Massstab). Ein subj. Massstab wird (mind. nach einem Teil der Lehre) dann angewendet, wenn der Täter gezielt die Schwächen 
des Opfers ausnützt. Dieser Ansicht ist beizupflichten, weil der die Schwächen seines Opfers studierende Täter ggü. dem 
Spontantäter nicht besser gestellt sein soll. 

• Die Generalklausel ist mit Rücksicht auf Art. 1 StGB restriktiv auszulegen. Die Intensität der Einwirkung auf die Willensfreiheit 
muss vergleichbar sein mit derjenigen von Gewalt oder der Androhung ernstlicher Nachteile. 

StGB 181

Dazu müsste der Täter jd. durch Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile oder eine andere Beschränkung der 
Handlungsfreiheit zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlassen. Vollendet ist die Nötigung bereits, wenn sich das 
Opfer wenigstens teilweise nach dem Willen des Täters verhält.

Eventualvorsatz reicht aus. Er muss sich auf die Beeinflussung und das abgenötigte Verhalten beziehen.

Obj. TB

Subj. TB

RW

Eine Nötigung ist rechtswidrig, wenn Mittel oder Zweck (Nahziel!) unerlaubt sind, Mittel und Zweck nicht im 
richtigen Verhältnis stehen oder deren Verknüpfung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist UND keine 
Rechtfertigungsgründe (Fernziel) vorliegen.

Bsp.: Einwirkungen auf die Psyche, Vorenthalten benötigter Medikamente (meine Meinung: nein, ist Gewalt!), Kleider oder Gehilfen, Beschränkung der 
Fortbewegungsfreiheit, Abstellen des Wassers, sehr aufdringliches Auffahren mit dem Auto oder Hinstellen auf die Strasse (meine Meinung: Nein, ist 
eine Androhung ernstlicher Nachteile), Hypnose. Nach Wohlers allenfalls ein Bsp.: Auspfeifen bei einem Vortrag, wobei er dies gar nicht unter Strafe 
stellen möchte. Allg. sind all jene Fälle zu subsumieren, in denen das Opfer in Rechtsgütern beschnitten wird, die Bestandteil der persönlichen Freiheit 
(BV 10 II)  bilden.



StGB 186

Dazu müsste er gegen den Willen des Berechtigten unrechtmässig in einen durch 186 geschützten 
Bereich eindringen oder trotz Entfernungsaufforderung unrechtmässig in einem solchen verweilen. 
Vollendet ist der Hausfriedensbruch bereits, wenn der Täter mit einem Teilbereich seines Körpers in den 
geschützten Bereich eindringt bzw. darin verweilt. Ob er dies heimlich oder offen tut, ist egal. Beendigt ist 
dieses Dauerdelikt erst mit dem Verlassen. 

• Der Wille, hier das natürliche, auch bei Erschleichen gegebene Einverständnis schliesst bereits 
den TB aus. Der Wille kann dann an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, wenn der Widerspruch 
klar ersichtlich ist (z.B. gezogene Schusswaffe). 

• Berechtigt ist derjenige, dem die Verfügungsgewalt zusteht, egal ob auf dinglicher, obligatorischer 
oder öffentlichrechtlicher Grundlage beruhend. Berechtigt können nat. und jur. Personen sein. 

• Verweilen ist nach h.L. (Trechsel a.M.) als Begehungsdelikt zu prüfen ist, weil einen aktiven Angriff auf 
das Wohneigentumsrecht darstellend.

• Prüfe weitere TB-Merkmale: Unrechtmässig, Haus…

Strafbare Handlungen 
gegen die sexuelle 

Integrität

(187 – 200)



Sexuelle Handlungen i.S.v. Art. 187 / 188 / 189 / 191 / 192 / 193 / 198

Jede Handlung,

die ihrem äusseren Erscheinungsbild nach einen direkten Sexualbezug hat,

d.h. es muss äusserlich erkennbar sein, dass die Handlung unmittelbar auf Erregung 
und/oder Befriedigung geschlechtlicher Lust gerichtet ist. 

und im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist.

Ein Verhalten ist von einiger Erheblichkeit, wenn es geeignet ist, das jeweils geschützte 
Rechtsgut (z.B. ungestörte sexuelle Entwicklung oder sexuelle Integrität) zu verletzen. 

Der Begriff der sexuellen Handlung ist also relativ. Eine Handlung kann im Zusammenhang 
mit dem Ziel einer ungestörten sexuellen Entwicklung i.S.v. Art. 187 von genügender 
Erheblichkeit sein, nicht jedoch hinsichtlich des Rechtsgutes auf das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht. 

Bsp.: Sexuelle Manipulationen an einem Säugling stellen keine sexuellen Handlungen i.d.S. 
dar, da sie weder sexuelle Selbstbestimmungsrecht verletzen (der Säugling hat keinen 
Willen), noch die ungestörte sexuelle Entwicklung gefährden. 

StGB 200 

Mit dem Begriff der gemeinsamen Ausführung ist das mittäterschaftliche Zusammenwirken gemeint. 

Nach einem Teil der Lehre ist StGB 200 jedoch auch auf Teilnehmer anwendbar. 



Die Vornahme einer sexuellen Handlung erfordert körperlichen Kontakt zwischen Kind und Täter. Ob der Täter 
dabei eine aktive oder eine passive Rolle spielt, ist bedeutungslos.

Verleiten liegt vor, wenn das Kind veranlasst wird, an sich selber oder einem Dritten sexuelle Handlung 
vorzunehmen. Eine Anstiftung i.S.V. Art 24 ist nicht gefordert: Das Kind braucht keinen Vorsatz und muss sich auch 
nicht der sexuellen Bedeutung bewusst sein.

Einbezug bedeutet, das Kind gezielt zum Zuschauer seiner sexuellen Handlungen zu machen. 

StGB 187: TBM
Dazu müsste der Täter mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornehmen, es zu einer solchen 
verleiten oder es in eine solche einbeziehen.

obj. 

Art. 187 ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, welches die ungestörte psychisch-emotionale Sexualentwicklung 
von Kindern schützt. Die Kinder können in ihre eigene Entwicklungsgefährdung niemals einwilligen: Die Gefahr für 
die Entwicklung wird bei TB-mässigem Verhalten unwiderlegbar vermutet. 

RW

StA

Fakultatives Absehen von Strafe nach Ziff. 3 (hier pers. Umstände, Art. 26 anwendbar, extranei bleiben somit strafbar), 
u.a., wenn besondere Umstände vorliegen (etwa echte Liebesbeziehungen, die Provokation durch das Opfer, Entwicklung 
der Beziehung zu einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, geringe Überschreitung der Altersdifferenz, beide Personen im 
schutzwürdigen Alter (Diesfalls müssten stricti iuris beide Personen bestraft werden. Gemäss der ratio legis sollte mind. das 
jüngere Kind jedoch von Strafe befreit werden. Das ältere wird wohl lediglich milder bestraft.). 

Der Strafbefreiungsgrund des Eheschlusses ist in der Praxis bei Ehen, die nach schweizerischem Recht (18 Jahre) zu 
beurteilen sind, fast bedeutungslos. Ratio: Diesfalls wird keine Ausnützung des Opfers durch den (älteren) Täter vermutet. 

Straflosigkeit nach Ziff. 2 (Art. 26 nicht anwendbar), wenn Altersunterschied nicht mehr als 3 Jahre. objektive 
Beschränkung des Unrechtsgehaltes. Kein persönliches Merkmal i.S.v. Art. 26 (somit: auch extranei nicht strafbar)

Eine sexuelle Handlung ist jede Handlung, die ihrem äusseren Erscheinungsbild nach einen direkten Sexualbezug hat 
und im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut in concreto von einiger Erheblichkeit ist. 

Bsp.: Zungenkuss 15/19: Es handelt sich hierbei um eine sexuelle Handlung im obigen Sinn. Allerdings bewegt sie sich unterhalb 
der Erheblichkeitsschwelle von StGB 187, der die ungestörte psychisch-emotionale Entwicklung von Kindern schützt: Im konkreten 
Fall ist ein Zungenkuss zwischen einer entwickelten 15-jährigen und einem 19-ährigen im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut 
nicht genug erheblich. Wäre der Täter älter oder das Opfer jünger wäre, könnte man die Erheblichkeit bejahen.

Hinweis: Diese Lösung ist durchaus sinnvoll, denn der Gutachter kann unbillige Ergebnisse (z.B. Zungenkuss 15/19) 
verhindern, indem er die Erheblichkeit der sexuellen Handlung im Hinblick auf das geschützte Rechtsgut verneint. 

Prüfe weiter die Schuld. 

EV reicht aus, ausser bei TB-Variante des Einbeziehens. subj. 

StGB 187 Ziff. 4

Subj. TBSubj. TB

Vorsätzliche Erfüllung der obj. TBM (exkl. Alter!)

Obj. TBObj. TB

Sexuelle Handlung vornehmen oder verleiten oder einbeziehen

FahrlFahrläässigkeitsprssigkeitsprüüfungfung

Sorgfaltspflicht: Je älter der Täter, desto höher die Anforderungen 

Unter 16 Jahren

Ist die Altersdifferenz tatsächlich mehr als drei Jahre, ist die Tat – unabhängig von irgendeinem Irrtum über 
die Altersdifferenz – strafbar. Der Vorsatz muss sich eben nur auf alle obj. TBM beziehen. Nach der hier 
vertretenen Auffassung gehört die Altersdifferenz nicht zu den obj. TBM, weshalb ein Irrtum darüber 
irrelevant ist und für den Täter keine Privilegierung zur Folge hat. 

Fahrlässiger Irrtum über das Alter des Kindes. 

Wie ist ein Irrtum über die Altersdifferenz zu beurteilen? 

Ist die Altersdifferenz tatsächlich weniger als drei Jahre, ist kraft. Ziff. 2 Straflosigkeit gegeben. 



Dazu müsste der Täter mit einer unmündigen Person von mehr als 16 Jahren, die von ihm durch ein Erziehungs-, 
Betreuungs- oder Arbeitsverhältnis oder auf andere Weise abhängig ist, eine sexuelle Handlung vornehmen oder zur 
Vornahme einer solchen verleiten, indem er diese Abhängigkeit ausnützt. 

Unmündige Person von mehr als 16a

Ausnutzung Das Abhängigkeitsverhältnis muss kausal sein. Das Opfer muss wegen der Abhängigkeit
zum Täter seinem Ansinnen nachgegeben haben. Der Täter braucht dem Opfer keine 
Nachteile in Aussicht zu stellen. Unter die "Ausnützung" des Abhängigkeitsverhältnisses 
fällt gemäss Jenny jede sexuelle Handlung, die der Abhängige "eigentlich nicht will". 
Daher genügt hier auch die Autoritätsstellung des Täters allein nicht. 

sex. Handlung Da der Inhalt des Begriffs sex. Handlung immer in Bezug auf den konkreten TB bestimmt 
wird, muss der Begriff bei 188 unter Hinweis auf den Jugendschutz (vgl. BV 13) 
besonders extensiv ausgelegt werden, zumal 188 eine Ausnützung verlangt. 

Erziehungsverhältnis Ein Erziehungsverhältnis setzt eine dauerhafte, dem Eltern – Kind – Verhältnis 
entsprechende Beziehung voraus. Sie liegt vor, wenn eine Person kraft ihrer sozialen 
Stellung richtungweisend, intensiv und dauernd auf eine andere Person einwirkt. 

Betreuungsverhältnis Das Betreuungsverhältnis muss rechtlicher, aber nicht besonders intensiver Natur sein. 
Anwendung findet diese TB-Variante v.a. dann, wenn den Betreuern eine Pflicht zur Aufsicht 
der Unmündigen zukommt, die sich nicht direkt aus einer Erziehungsaufgabe ergibt.

Arbeitsverhältnis Das Arbeitsverhältnis muss zu einem faktischen Subordinationsverhältnis führen. 

… auf andere Weise  
(Generalklausel)

Ein Abhängigkeitsverhältnis aus anderen Gründen setzt eine Abhängigkeit vergleichbarer 
Intensität eines Erziehungs-, Betreuungs- und Arbeitsverhältnisses voraus. Typische 
Beispiele sind das Psychotherapeuten-Patienten-Verhältnis, das Bestehen einer 
Abhängigkeit in einer religiösen Gemeinschaft oder Unterlegenheit des Opfers aufgrund der 
sozialen Stellung des Täters. Nach einem Teil der Lehre wird das Ausnutzen einer Notlage
nicht von Art. 188, sondern 193 erfasst. Entscheidend ist, ob im konkreten Fall kraft 
Sonderstatus ein Machtgefälle zwischen dem Täter und dem Opfer besteht. 

StGB 188

181

189 f. 

191

193

Idealkonkurrenz, weil unterschiedliche Rechtsgüter. (s.u.) Diese Konstellation ist aber nur relevant, wenn 
Nötigungsmittel die von 189 f. geforderte Intensität nicht erreichen.

Idealkonkurrenz, weil unterschiedliche Rechtsgüter: 
187: ungestörte sexuelle Entwicklung / 189 f.: sexuelle Freiheit 

BGer und Stratenwerth: Idealkonkurrenz. Grund: unterschiedliche Rechtsgüter: ungestörte sexuelle Entwicklung 
(187) vs sexuelles Selbstbestimmungsrecht (191). 
Trechsel: Dies verstösst gegen das Doppelverwertungsverbot: 187 geht immer vor. Idealkonkurrenz besteht 
ausnahmsweise aber dann, wenn die Urteils- oder Widerstandsunfähigkeit andere Gründe als altersbedingte hat. 
Entscheidung je nach Rechtsgutsdefinition: Das Rechtsgut von Art. 191 ist schwer zu definieren: Schützt dieser 
Artikel die sexuelle Selbstbestimmung (dann kann es mit Art. 187 konkurrieren, da 187 die ungestörte sexuelle 
Entwicklung, also ein anderer Rechtsgut, schützt) oder eine ungestörte Intimsphäre (dann kann es nicht mit Art. 
187 konkurrieren, da 187 dasselbe Rechtsgut in genereller Weise, nämlich vor 16 Jahren, schützt)? 

187 geht vor, sofern sich die Abhängigkeit lediglich aus der Altersdifferenz ergibt. Ansonsten: echte 
Idealkonkurrenz. 

Geschütztes Rechtsgut 187

192 192 wird von 187 konsumiert. 

194 187 Ziff. 1 Abs. 3 (nur dieser TB-Teil ist allenfalls konkurrenzfähig) geht vor. Das wollte der Gesetzgeber 
nicht. 

Bedenke grundsätzlich: Art. 187 ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, welches nur die 
sexuelle Entwicklung der Kinder generell schützt. Das Kind braucht die sexuelle 
Bedeutung der Handlung nicht zu erkennen oder dadurch geschädigt zu werden.

Konkurrenzen von 187 zu …



StGB 189 – sexuelle Nötigung 
Dazu müsste der Täter (Alter und Geschlecht egal) jd. (Alter und Geschlecht egal) zur Duldung (≠ Vornahme) einer 
beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigen, namentlich durch Bedrohen, Gewalt-Anwenden, Unter-
psychischen-Druck-Setzen oder Zum-Widerstand-unfähig-Machen. 

BedrohenBedrohen

Da die Art. 189 f. als Sexualgewaltdelikte gelten, sind Androhungen ernstlicher Nachteile nicht automatisch ausreichend. 

Nach h.L. ist eine Bedrohung mit unmittelbar zu vollstreckender Gewalt nötig, gegen die dem Opfer keine 
zumutbaren Selbstschutzmöglichkeiten offen stehen. 

Ein Teil der Lehre lässt wenigstens schwere Drohungen i.S.v. StGB 180 genügen. 

GewaltGewalt

Gewalt ist die phys. Einwirkung auf den Körper eines anderen, auch unter Einbezug physikalisch oder chemisch wirkender Mittel. 
Der zu enge Körpergewalt-Begriff („unter Einsatz körperlicher Kraft“) ist ebenso abzulehnen wie der uferlose „vergeistigte“
Gewaltbegriff (Sexualgewaltdelikt!). Es genügt die Gewalt, die erforderlich ist, um den Willen des konkreten Opfers zu brechen.

Zum Widerstand unfZum Widerstand unfäähig machenhig machen

Kein eigener Anwendungsbereich, da die ehemaligen Beispiele wie Betäubungsmittel, Drogen oder Tabletten 
heute unter den verfeinerten Gewaltbegriff fallen.

Unter psychischen Druck setzenUnter psychischen Druck setzen

Die Art. 189 f. gelten als Sexualgewaltdelikte. Dass die Gewalt nicht immer tatsächlich ausgeübt („Gewalt“) oder unmittelbar 
angedroht („Bedrohen“) werden muss, zeigt die TB-Variante des Unter-psychischen-Druck-Setzens. Allerdings verlangt man auch 
hier eine sog. "strukturelle Gewalt„, um den Bezug zum Sexualgewaltdelikt zu wahren. Mindestens bei Erwachsenen soll sie nur 
bei ungewöhnlich grosser kognitiver Unterlegenheit oder emotionaler sowie sozialer Abhängigkeit angenommen werden

Ausnahmsweise wird diese TB-Variante i.S.v. struktureller Gewalt zugelassen, wenn 4 Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

- Keine Gewalt darf vorliegen
- Opfer muss befürchten, Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden
- Täter muss aktiv eine Zwangssituation schaffen (nicht auf eine bestehende zurückgreifen)
- Zumutbare Selbstschutzmöglichkeiten müssen fehlen.

Beischlaf oder beischlafsBeischlaf oder beischlafsäähnlich Handlunghnlich Handlung

Beischlaf meint die naturgemässe Vereinigung der Geschlechtsteile, wobei es genügt, wenn das Glied so weit eindringt, 
dass die Scheide den Samen aufnehmen könnte. Ein Samenerguss ist nicht erforderlich. Beischlafsähnlich sind Handlungen, 
bei denen der Täter seine Genitalien in einen bes. engen Kontakt mit dem Körper des Opfers bringt, oder umgekehrt.

• Dazu müsste der Täter eine urteilsunfähige oder zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, einer 

beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbrauchen. 

• An die Urteilsfähigkeit sind geringe Anforderungen zu stellen. Urteilsunfähigkeit bedeutet ein abnormer psychischer 

Zustand, aufgrund dessen die Person nicht mehr fähig ist, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. 

• Widerstandsunfähig ist, wer physisch nicht in der Lage ist, sich gegen den sexuellen Übergriff des Täters zur Wehr zu 

setzen. 

• Ein Missbrauch setzt das Fehlen auch einer mutmasslichen oder tatsächlichen (vorgängigen, vgl. Sadomaso) Einwilligung 

voraus. Geistig behinderte Personen (sie können niemals gültig einwilligen und sollen dennoch ein Sexualleben haben 

können) werden dann missbraucht, wenn sie zum Objekt blosser Begierde degradiert werden (verfassungskonforme 

Auslegung). 

StGB 191 – Schändung

Obj. TB 191

Subj. TB 191 (Vorsatz)

• Nach h.L. genügt Eventualvorsatz. 

• Rehberg bemerkt richtigerweise, dass „in Kenntnis ihres Zustandes“ Eventualvorsatz ausschliesst. 

Konkurrenzen

• Zu 188, 192, 193: 

– Gegenüber allen TB „blosser“ Ausnützung der Abhängigkeit des Opfers (188, 192, 193) geht 191 (da „gegen 

den Willen“) vor.

• Zu 189 f.: 

– 189 (hier hat der Täter den Zustand des Opfers selbst herbeigeführt!) geht vor. 



Damit nach Abs. 3 strafbar, müsste der Täter grausam handeln, namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen 
gefährlichen Gegenstand verwenden. Aufgrund teleologischer Überlegungen werden die namentlich-Bsp in der Praxis stark 
kritisiert, denn: Grausam handelt, wer gezielt mehr Schmerzen oder Leiden zufügt, als zur Erfüllung des Grund-TB nötig wäre. 
Daher verlangt Trechsel, dass die Waffe wenigstens eingesetzt wurde (und nicht bloss damit gedroht).

StGB 189 III – Qualifikation bei grausamem Handeln

189 f. konsumiert 126. Strittig ist, ob auch 123 von 189 f. konsumiert wird (für echte Konkurrenz ist Trechsel, a.M. Rehberg).

Vergewaltigung und Körperverletzung

Als TB „blosser“ Ausnützung (vorbestehender) Abhängigkeit des Opfers tritt 193 zurück.

189 f. vs 193

193 ist lex specialis zu 181 (Achtung: 181 greift vor 189 f.)

181 vs 193

StGB 194 – Exhibitionismus

Der obj. TB ist in casu gegeben, da …

Subjektiv ist gewusstes Handeln aus sex. Motiven gefordert. 

• Bewusstsein schliesst EV aus. Erforderlich ist, dass der Täter wissentlich und willentlich handelt, insbesondere in Bezug 
auf das Wahrgenommen-Werden. 

• Aus sexuellen Motiven handelt, er die Tat zur Befriedigung und / oder Erregung geschlechtlicher Lust begeht. 

Konkurrenzen

• Zu 180: 

– Idealkonkurrenz

• Zu 187: 

– 194 ist subsidiär ggü 187. Leider entfällt dadurch die entlastende Therapiemöglichkeit i.S.v. StGB 194 II.

• Zu 198: 

– 198 ist subsidiär. 

Exhibitionismus bedeutet das „bewusste Zurschaustellen des männlichen Gliedes aus sexuellen Motiven“



Prostitution Prostitution ist das gelegentliche oder gewerbsmässige Anbieten des eigenen Körpers an 
beliebige Personen beliebigen Geschlechtes zum Zwecke der Befriedigung dieser 
Personen gegen Entlöhnung. Eine einmalige Tätigkeit wird nicht mehr als Prostitution i.d.S. 
angesehen.

Zuführen Im Prinzip bedeutet „zuführen“ mehr als bloss „Gelegenheit geben“ oder „Möglichkeiten 
aufzeigen“. Sie beinhaltet zumindest ein Drängen oder Insistieren. Bei Abs. 1 hingegen 
muss die Tathandlung des Zuführens unter dem Gesichtspunkt der Unmündigkeit des 
Opfers betrachtet werden. Daher kann bereits die Bereitstellung oder Vermittlung von 
Räumlichkeiten tatbestandsmässig sein.

eines Vermögensvorteils 
wegen (sog. ausbeute-
rische Zuhälterei)

Handelt derjenige, der um Willen einer wirtschaftlichen Besserstellung handelt, sich von der 
sich prostituierenden Person ganz oder teilweise unterhalten lassen will. Nicht unterhalten 
lassen will sich, wer zu den üblichen Preisen Zimmer vermietet.

Festhalten Festhalten setzt voraus, dass das Opfer die Prostitution überhaupt oder zumindest in der 
CH aufzugeben wünscht. 

StGB 195

Subj. TB Eventualvorsatz reicht aus! 

StGB 196

Obj. TB 196

Subj. TB 196

• Handel mit Menschen (Universalitätsprinzip!) bedeutet die Vermittlung von Personen an Dritte gegen materielle
Entschädigung. 

• Menschenhandel wird klarerweise dann betrieben, wenn Menschen wie Güter behandelt werden und sie so zum Objekt 
verkommen. 

• Ob Handel mit Menschen auch dann anzunehmen ist, wenn die Prostituierte in vollem Wissen über die Umstände und mit 
ihrem Einverständnis vermittelt werden, ist umstritten. 

• Die Antwort hängt von dem zu schützenden Rechtsgut ab (körperliche Integrität / ganz allgemein der Menschenhandel). 
• Mit Stratenwerth ist dann kein TB-mässiges Handeln mehr anzunehmen, denn allein die Vermittlung von Arbeitskräften 

soll nicht strafbar sein. 
• Auf jeden Fall nicht TB-mässig handelt, wer Personen zum Betrieb seines eigenen Ateliers beschafft. (BGE 117 IV 122. Es 

geht nur um die Verkäuferseit, nicht aber die Käuferseite!). 
• Die h.L. fordert das wiederholte Abschliessen von Geschäften oder zumindest die Absicht dazu.

• EV genügt. 

• Überdies verlangt ein Teil der Lehre, dass der Täter handelt, um der Unzucht eines anderen Vorschub zu leisten. 
Demnach wird die Absicht verlangt, dass die vermittelte Person vom Dritten zur Prostitution eingesetzt werden soll. 

• Stratenwerth fasst 196 nicht als Absichtsdelikt auf und verweist auf die misslungene Übernahme aus dem 
internationalen Recht. 

StGB 196 II 

• Damit können nur Vorbereitungshandlungen gemeint sein, denn der Versuch ist ja ohnehin strafbar.



StGB 197

Inhalt von Art. 197 Ziff. 1 und 2 StGB

• Weiche Pornografie (≠ Softpornografie!)

Inhalt von Art. 197 Ziff. 3 und 3bis StGB

• Harte Pornografie (abschliessend: Kinder-, Tier-, Väkal- oder Gewaltporno) ist gänzlich verboten: Bereits der Besitz als 
solcher ist strafbar.

Pornographie Darstellungen sind pornografisch, wenn 
- sie objektiv darauf ausgerichtet sind, den Adressaten sexuell zu erregen; 

- sie den Genitalbereich übermässig betonen; 
- sie die Sexualität auf sich selbst reduzieren. 

Menschliche Ausscheidungen Unter menschlichen Ausscheidungen versteht man abschliessend Kot und Urin. 
Somit nicht unter den Begriff Ausscheidungen nach Ziff. 3 fallen Tränen, Schweiss, 
Blutungen und Ejakulationen (BGE 121 IV 128).

StGB 198 I

Dazu müsste der Täter vor jd. unerwartet eine sexuelle Handlung vornehmen und dadurch Ärgernis erregen.

• Sexuell ist jede Handlung, die ihrem äusseren Erscheinungsbild nach einen direkten Sexualbezug hat und im Hinblick auf das 
geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit ist. 

– Da der Täter bei Abs. 1 mind. nicht physisch in den Rechtsbereich des Opfers eingreift, muss die sexuelle Handlung in 
besonderer Weise qualifiziert sein (wohl abschliessend Beischlaf oder –ähnlich, Onanie, Petting). 

• Die sexuelle Handlung muss vor dem Opfer (und nicht irgendwo vom Opfer einsehbar) stattfinden. 

• Unerwartet ist i.S.v. unausweichlich auszulegen: War es dem Opfer möglich und zuzumuten, sich der „Darbietung“ zu 
entziehen? 

• Ärgernis bedeutet Unlustgefühl oder emotionale Auflehnung erheblichen Ausmasses, bei dessen Vorliegen der TB dieses 
Erfolgsdeliktes vollendet und der Betroffene als „Verletzter“ i.S.v. Art. 28 Abs. 1 zum Strafantrag berechtigt ist. 

Obj. TB

Subj. TB

• Der Vorsatz (im Ggs. zum Exhibitionismus reicht hier Eventualvorsatz!) muss sich (wie immer) auf alle TBM 

beziehen, also namentlich auch auf das Erregen von Ärgernis. 



StGB 198 II

Dazu müsste der Täter jd. tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigen.

• Eine Belästigung durch Worte (verbal oder 
schriftlich!) ist dann grob, wenn sie die 
„nackte Geilheit“ zum Ausdruck bringt und 
sich direkt ans Opfer richtet.

Obj. TB

Subj. TB

EV genügt. 

Konkurrenzen

• Grundsatz: 

– 198 I ist subsidiär zu allen anderen Sexualdelikten. 

• Verhältnis zwischen Abs. 1 und 2: 

– Da die Rechtsgüter verschiedener Personen geschützt werden: echte Konkurrenz 

• 198 II vs 179 II

– Echte Konkurrenz, wenn jemand auch persönlich Belästigt wurde

• 198 II und Beschimpfung

– Strittig, da Antragsdelikt vs Delikt mit höherer Strafdrohung. Str., ob verschiedene Rechtsgüter oder bloss lex specialis. 

Zurückhaltung, Art. 198 gleichzeitig als Ehrverletzung anzusehen. 

• Eine tätliche Belästigung setzt eine körperliche 
Kontaktaufnahme voraus. 

• Eine eigentliche Einwirkung auf die körperliche Integrität und 
somit die Intensität einer Tätlichkeit i.S.v. StGB 126 ist nicht 
erforderlich. 

Eine Belästigung setzt das Fehlen einer Provokation durch das Opfer oder seines Einverständnisses voraus.

Gemeingefährliche 
Verbrechen und 

Vergehen 

(221 – 230)



StGB 221 I – Verursachen einer Feuersbrunst

Obersatz Dazu müsste er unter Herbeiführung einer Feuersbrunst entweder einen Schaden eines anderen oder eine 
Gemeingefahr verursacht haben.

Feuersbrunst Eine Feuersbrunst ist ein Brand einer solchen Intensität, dass er vom Urheber nicht mehr gelöscht werden kann.

Schaden Unter Schaden wird nach ganz h.L. ausschliesslich ein Sachschaden verstanden (da Personenschäden unter Abs. 2 
fallen). 

ein anderer Ein anderer ist jede vom Täter unterschiedliche Person, die an der Sache dinglich berechtigt ist (absolut unstrittig bloss 
beim Eigentümer). ( )

Gemeingefahr Eine Gemeingefahr (GG) i.S.v. 221 I ist ein Zustand, der die Verletzung von Rechtsgütern (BGer eingrenzend: 
Sachgütern) in einem nicht zum Voraus bestimmten Umfang wahrscheinlich macht. Es braucht eine konkrete Gefahr, 
die sich auf Rechtsgüter der Allgemeinheit beziehen muss. 

Obj. TB 221 I

Subj. TB 221 I

Vorsatz, wobei EV ausreicht. Der leichte Beweis nach Hafter, wonach bezüglich der GG der leichte Beweis ausreicht, ist eine Scheinlösung, 
denn wer im Bewusstsein der Gefahr handelt, der will die Gefahr auch. 

Darüber hinaus könnte sich der Täter nach StGB 221 II strafbar gemacht haben. 

Strittig ist, ob Abs. 2 ein eigenständiger Grundtatbestand oder eine Qualifikation zu Abs. 1 darstellt. 

Strittig ist, ob eine Individualgefahr ausreicht oder eine Gemeingefahr i.S.d. Repräsentationstheorie erforderlich ist. 

Nach dieser strengeren Auffassung reicht eine konkrete Gefährdung eines einzelnen Menschen nur dann aus, wenn vom Zufall 
ausgewählt und nicht vom Täter von Vornherein individuell bestimmt. 

Im obj. TB ist somit nur noch verlangt, dass durch die Feuersbrunst eine konkrete Gefahr für Leib und Leben von Menschen 
verursacht wurde.

Im subj. TB muss der Täter wissentlich handeln: Wissentlich bedeutet Vorsatz unter Ausschluss von EV: Direkter Vorsatz 
fordert Wissen und Willen. Wer wissentlich einen gefährlichen Zustand schafft, will diese Gefahr notwendigerweise auch.

Da in casu Abs. 1 sowieso erfüllt ist, muss nicht weiter auf diese Streitigkeit eingegangen werden. 

Da i.c. sogar die strengere Auffassung erfüllt ist, muss nicht weiter auf diese Streitigkeit eingegangen werden. 

(Lässt man eine individualisierte Sondergefahr genügen, so reicht auch die konkrete Gefährdung eines einzelnen, individuell bestimmten Menschen aus. Es ist der Repräsentationstheorie 
zu folgen, da eine individuelle Gefährdung mit dem gemeingefährlichen Ursprung dieser Delikte nichts mehr zu tun hat. Dies bestätigt auch ein Blick aufs Strafmass).

Systematik der Explosions- und Sprengstoffdelikte

Sprengstoffe 
und Giftgase

sonstige explosions-
gefährliche Stoffe 

Herbeiführung 
einer Explosion

Sonstige Gefährdung 
durch diese Stoffe

Vorbereitungs-
handlungen 

Art. 224 (verbrecherischer Absicht)

Art. 225 (vorsätzlich oder fahrlässig)

226

Art. 223

Art. 223 i.V.m. 21/22

allenfalls strafbar 
nach Art. 260bis

Art. 224 (verbrecherischer Absicht)

Art. 225 (vorsätzlich oder fahrlässig)

Konkurrenzen 223 ff. 112 (111) 125/vs.

Grundsatz Verletzungsdelikte konsumieren Gefährdungsdelikte.

Wird ausser dem Getöteten oder Verletzten niemand gefährdet, so konsumieren Art. 117 bzw. Art. 125 
den Art. 223. 

Werden neben dem Verletzten weitere Personen gefährdet (namentlich wenn zwecks Tötung einer 
Person weitere Personen gefährdet werden) besteht echte Idealkonkurrenz. 

Wird nur die gezielt zu tötende Person gefährdet, liegt nach der (richtigen) Repräsentationslehre 
bereits keine Erfüllung des obj. TB von 223 ff. vor. 



- Herbeiführung einer Explosion

- konkrete Gefährdung von Leib, Leben oder Eigentum anderer Menschen, wobei strittig, ob Individualgefahr ausreicht 
oder eine Gemeingefahr i.S.d. Repräsentationstheorie erforderlich ist. 

a) obj. TB

- Vorsatz (wissentliches Handeln bezüglich konkreter Gefährdung)b) subj. TB

- Strafrahmenverschiebung bei geringem Schaden möglich (Ziff. 1 Abs. 2)e) Strafrahmenverschiebung

c) Rechtswidrigkeit

d) Schuld

- Repräsentationstheorie

- Individualisierte Sondergefahr

Eine konkrete Gefährdung eines einzelnen Menschen oder einer 
einzelnen fremden Sache reicht nur dann aus, wenn vom Zufall 
ausgewählt und nicht vom Täter von Vornherein individuell bestimmt. 

Demnach reicht auch eine konkrete Gefährdung eines einzelnen 
individuell bestimmten Gutes (Mensch oder Sache) aus.

prüfe Versuch

prüfe Fahrlässigkeit nach Ziff. 2 (demnach strafbar sind auch Fälle des Teilvorsatzes): 
Fahrlässigkeit bezüglich Explosion und/oder Stoff und/oder Gefährdung.

wenn obj. TB (-)

- verursacht durch einen genannten Stoff
bei  Sprengstoff i.S.v. Art. 5 Sprengstoffgesetz

bei Kernenergie
Art. 224 f. StGB
Art. 226bis StGB

wenn subj. TB (-)

Vorsätzliches Herbeiführen einer Explosion (StGB 223 Ziff. 1)

- Jeglicher Umgang (AUCH EXPLOSION) mit Sprengstoff i.S.v. Art. 5 Sprengstoffgesetz oder giftigen Gasen (h.L. Giftgase)

- Hierdurch konkrete Gefährdung von Leib, Leben oder Eigentum anderer Menschen, wobei strittig, ob Individualgefahr 
ausreicht oder eine Gemeingefahr i.S.d. Repräsentationstheorie erforderlich ist. 

a) obj. TB

b) subj. TB

Strafrahmenverschiebung bei geringer Gefährdung möglich (Abs. 2)e) Strafrahmenverschiebungc) Rechtswidrigkeit d) Schuld

- Repräsentationstheorie 
(iure)

- Individualisierte Sondergefahr 
(BGer)

Eine konkrete Gefährdung eines einzelnen Menschen oder einer 
einzelnen fremden Sache reicht nur dann aus, wenn vom Zufall 
ausgewählt und nicht vom Täter von Vornherein individuell bestimmt. 

Demnach reicht auch eine konkrete Gefährdung eines einzelnen 
individuell bestimmten Gutes (Mensch oder Sache) aus.

prüfe Versuch

wenn subj. TB (-) 
(mangels Vorsatz oder 
verbrecherischer Absicht)

prüfe Fahrlässigkeit nach Art. 225 Abs. 1 StGB (demnach strafbar sind auch Fälle des Teilvorsatzes): 
Fahrlässigkeit bezüglich Explosion und/oder Stoff und/oder Gefährdung.

wenn obj. TB (-)

- Vorsatz

- Verbrecherische Absicht liegt vor bei Tatbegehung mit der Absicht, irgend ein darüber hinausgehendes Verbrechen 
oder Vergehen zu begehen. 

Aufgrund des hohen Regelstrafrahmens und der geforderten verbrecherischen Absicht kann nur direkter Vorsatz
gemeint sein. Sonst wäre, wer bei einer Sprengung auch nur in Kauf nimmt, dass eine Fensterscheibe zu Bruch 
gehen könnte, eines zuchthauswürdigen Verbrechens schuldig – dies wäre unannehmbar. 

Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (StGB 224)



Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (StGB 227 Ziff. 1)

- Verursachen einer Überschwemmung oder Bewirken des Einsturzes eines Bauwerkes oder Bewirken 
eines Erd- oder Felssturzes. 

a) obj. TB

- Vorsatz (Ziff. 1; Wissentlichkeit bzgl. Gefährdung !)

b) subj. TB

- Strafrahmenverschiebung möglich, wenn nur geringer Schaden (Ziff. 1 Abs. 2) 

e) Strafrahmenverschiebung

c) Rechtswidrigkeit

d) Schuld

- Hierdurch konkrete Gefährdung von Leben oder Eigentum anderer Menschen, wobei strittig, ob 
Individualgefahr ausreicht oder eine Gemeingefahr i.S.d. Repräsentationstheorie erforderlich ist. 

Überschwemmung ist im Sinne einer unkontrollierbaren Überflutung zu verstehen. 

wenn kein ausreichender Vorsatz, dann ggf. Ziff. 2 prüfen (fahrlässiges Handeln)

- Beschädigen / Zerstören von elektrischen Anlagen, Wasserbauten oder Schutzvorrichtungen gegen 
Naturereignisse.

a) obj. TB

- Vorsatz (Wissentlichkeit bzgl. Gefährdung !)

b) subj. TB

- Strafrahmenverschiebung möglich, wenn nur geringer Schaden entstanden (Ziff. 1 Abs. 2) 

e) Strafrahmenverschiebung

c) Rechtswidrigkeit

d) Schuld

- Hierdurch konkrete Gefährdung von Leben oder Eigentum anderer Menschen, wobei strittig, ob 
Individualgefahr ausreicht oder eine Gemeingefahr i.S.d. Repräsentationstheorie erforderlich ist. 

wenn kein ausreichender Vorsatz, dann ggf. Ziff. 2 prüfen (fahrlässiges Handeln)

Die Gefährdung muss durch die Elektrizität und nicht etwa durch den Ausfall der Stromversorgung entstehen.

Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (StGB 
228 Ziff. 1)



StGB 229 II

Vorwort zu Abs. 2 nötig! 

Gemäss Gesetzeswortlaut wäre jeder, der die anerkannte Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht lässt, strafbar. 

Dies widerspricht jedoch der systematischen Einordnung von Abs. 2. Somit muss verlangt werden, dass es tatsächlich 
zu einer konkreten Gefährdung von Leib und Leben gekommen ist. 

Somit verbleibt die Auslegung, dass sowohl hinsichtlich der Gefährdung als auch der Nichtbeachtung fahrlässiges 
Handeln nötig ist – ein klassisches Fahrlässigkeitsdelikt. Dies umfasst natürlich – a minore ad maius – auch den Fall, 
dass der Täter unnötigerweise hinsichtlich eines Elementes vorsätzlich handelt. 

Bei mehreren Verantwortlichen ist fahrlässige Nebentäterschaft zu prüfen. 

Nun könnte man mutmassen, die Fahrlässigkeit dürfe nur bezüglich dem Ausserachtlassen bestehen und hinsichtlich 
dem Gefährdungserfolg müsse Wissentlichkeit vorliegen. Eine solche praxisferne Auslegung kann vom Gesetzgeber 
aber nicht beabsichtigt worden sein und führte zur materiellen Abschaffung der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. 

Grundsatz Verletzungsdelikte konsumieren Gefährdungsdelikte.

Wird ausser dem Getöteten oder Verletzten niemand gefährdet, so konsumieren 117 / 125 den Art. 229. 
Ansonsten besteht echte Idealkonkurrenz. 

Zusammentreffen mit Verletzungsdelikten

Zusammentreffen mit anderen Gefährdungsdelikten

Rehberg IV Die fehlerhafte Bauausführung kann auch zu einer Feuersbrunst, zu einer Überschwemmung 
bzw. zu einem Einsturz oder zu einer Beschädigung elektrischer Anlagen bzw. von 
Wasserbauten führen. Alsdann wird echte Idealkonkurrenz der zit. Strafbestimmungen mit 
Art. 229 angenommen, wenn die jeweiligen objektiven und subjektiven Tatbestände erfüllt 
sind. (Siehe im Einzelnen Bendel, ZStrR 79 (1963) 38, Brunner, zit. § 7, S. 137, SJZ 48 
(1952) 129.

Spezialfall 227 Trifft 229 mit 227 zusammen, so muss, schon im Blick auf die höhere Strafdrohung, diese 
Bestimmung vorgehen (so Stratenwerth, anders Rehberg: vgl. oben). 

Rest

(260bis, 263)



StGB 263

• Dazu müsste der Täter im Zeitpunkt der Tat infolge Trunkenheit oder Betäubung vollständig unzurechnungsfähig i.S.v. 

StGB 10 sein (Beweis!). Streitigkeit: Alternativurteil? 

Obj. TB

Subj. TB

• Mit „Selbstverschulden“ i.S.v. 263 handelt, wer den obj. TB von StGB 263 vorsätzlich oder fahrlässig herbeiführt. 

Weitere Referenzausführungen

• Die Herbeiführung der Unzurechnungsfähigkeit geschieht überdies rechtswidrig und schuldhaft. 

• Schliesslich ist auch die objektive Bedingung der Strafbarkeit erfüllt, da der Täter in diesem Zustand ein (vollendetes oder 

versuchtes) Verbrechen oder Vergehen (=sog. Rauschtat) verübt. Die Rauschtat muss vorsätzlich oder fahrlässig begangen 

worden sein. Zweckkoordiniertes Handeln ist also Voraussetzung!

Strafantrag (?)

• Strafantragerfordernis, soweit die Rauschtat ein Antragsdelikt ist (strittig!)

– Teil der Lehre: es kommt nicht darauf an, ob ein Antragsdelikt zugrunde liegt. 263 ist ein Gefährdungsdelikt für die 

Allgemeinheit: Man darf sich nicht betrinken! 

– H.L.: es kommt darauf an, der Täter kann nicht besser gestellt sein, wenn er nicht besoffen ist. Wenn die 

• Dazu müsste der Täter planmässig konkrete technische oder organisatorische Vorkehrungen treffen, die zeigen, dass er 

sich anschickt, eine der im TB aufgeführten Taten zu begehen.

• Planmässig sind Handlungen, die sich systematische und über einen gewissen Zeitraum erstrecken und auf die Verwirklichung 

eines gemeinsamen Ziels gerichtet sind. 

• Konkret bedeutet, dass sich die Vorbereitungen erkennbar auf einen der acht Katalogtatbestände von 260bis beziehen. („Aha, 

er plant einen Mord“. – Nach Ort, Zeit oder Begehungsweise muss das Delikt nach h.L. nicht näher spezifiziert sein. Allerdings: 

Ohne Vorstellungen in zeitlicher und wohl auch örtlicher Hinsicht sowie zum Tatablauf kann kaum von konkreten Vorkehrungen 

ausgegangen werden. 

• Technische Vorkehrungen sind das Bereitstellen der Geräte wie Waffen, Gift oder Sprengstoff. 

• Eine organisatorische Vorkehrung ist die Planung des Ablaufs. 

• Das „Sich-zur-Tat-Anschicken“ verlangt, dass die Handlungen nach Art und Umfang so weit gediehen sind, dass 

vernünftigerweise angenommen werden darf, der Täter werden seine manifestierte Deliktsabsicht verwirklichen. 

StGB 260bis I

Obj. TB

Subj. TB

• Eventualvorsatz genügt nicht bezüglich der Vorbereitungshandlung (planmässig!), nach h.L. aber hinsichtlich des 

geplanten Verbrechens.



StGB 260bis II

• Dazu müsste der Täter aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung nicht zu Ende führen. 

• Die Anforderungen an einen Rücktritt in diesem Sinne sind strittig:

– Bereits blosses (inneres) Aufgeben der Tat reich aus: Handeln aus eigenem Antrieb bedeutet dasselbe wie bei 
Art. 21 f., nämlich dass der Täter ohne Zwang, frei den Entschluss gefasst hat, die Tat nicht zu Ende zu führen. 
Freiwilligkeit ist nicht gegeben, wenn der Täter gerade durch das Risiko des Misslingens zur Aufgabe der Tat 
veranlasst wird. 

– Neutralisierungspflicht-Theorie: In der Doktrin und Praxis wird verlangt, der Täter müsse die Aufgabe seines 
Entschluss äusserlich bekunden  (z.B. Wegwerfen der Tatwerkzeuge oder erschweren der Haupttat). 

• Diese strafprozessual bedingte Forderung gilt es aus rechtsstaatlichen Gründen (in dubio pro reo) zu verwerfen. 

• Der Rücktritt ist ein persönlicher Umstand i.S.v. 26 StGB. 

Lex specialis zum Territorialitätsprinzip gemäss StGB 7 II. 

StGB 260bis III

Versuch bei StGB 260bis

Die allgemeinen Bestimmungen über den Versuch finden auf Art. 260bis aufgrund teleologischer Reduktion keine 
Anwendung. Das Delikt ist bereits mit dem Beginn der Vorbereitungshandlungen vollendet.

Referenzsatz bei vorsätzlicher Tötung, schwerer KV und Brandstiftung

Der tatbestandlich ebenfalls verwirklichte StGB 260bis tritt im Rahmen der Gesetzeskonkurrenz zurück.

Zusatz

Eventualvorsatz

Wo genügt Eventualvorsatz (EV) nicht? 



260bis Strafbare Vorbereitungshandlungen
EV genügt nicht bezüglich der Vorbereitungshandlung, aber hinsichtlich des geplanten Verbrechens.

194 Exhibitionismus 
Der Täter muss wollen, dass das Opfer hinsieht. EV genügt nicht. 

129 Gefährdung des Lebens
Unmittelbarkeit der LG setzt voraus, dass der Täter die Gefahr sicher gekannt und trotzdem gehandelt hat. Nicht erforderlich 
ist, dass er die Verwirklichung der Gefahr will – in diesem Fall läge Tötungsversuch vor. Bei 128 reicht demggü. EV aus!

191 Schändung
Der Täter muss in Kenntnis der Urteilsunfähigkeit oder Wehrlosigkeit handeln. Obwohl ein Teil der Lehre EV genügen lässt, 
ist der gegenteiligen Ansicht Rehbergs zu folgen. Das BGer hat diese Frage bisher offen gelassen. 

112 Mord
Trechsel lässt EV seiner geringeren Vorwerfbarkeit wegen nicht genügen. 

224 Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht 
Die „verbrecherische Absicht“ schliesst EV aus (obwohl im Gesetz nicht von „Wissentlichkeit“ die Rede). 

174 Verleumdung 
Bezüglich Unwahrheit der Behauptung reicht EV nicht.

221 II Qualifizierte Brandstiftung und alle weiteren gemeingefährlichen Delikte mit „wissentlich“
Wissentliche Lebensgefährdung. Wissentlichkeit bedeutet Vorsatz unter Ausschluss von EV. Der Täter handelt 
"wissentlich", wenn er sich der Gefahr bewusst ist. Handelt er dennoch, dann will er sie auch.

Wo genügt Eventualvorsatz (EV) nicht? 

128bis Falscher Alarm
„Wider besseres Wissen“ schliesst EV aus.

114 Tötung auf Verlangen
I.B.a. das ernsthafte und eindringliche Verlangen reicht EV nicht aus. 


